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162.

HUNDESTEUERSATZUNG
der Gemeinde Kührstedt, Landkreis Cuxhaven,

vom 14. Januar 1998

Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBI. S. 382) und der
§§ I, 2 und 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes
(NKAG) in der Fassung vom 11. Februar 1992 (Nds. GVBI. S. 29), zu­
letzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 1997 (Nds. GVBI. S. 374) hat
der Rat der Gemeinde KUhrstedt in seiner Sitzung am 14. Januar 1998
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als 3 Monate alten Hun­
den im Gemeindegebiet. Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewie­
sen werden, so ist davon auszugehen, daß der Hund mehr als 3 Monate alt
ist.

§2
Steuerpflichtiger

~.

(1) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund
im eigenen Interesse oder im Interesse seines Haushaltsangehörigen in
seinem Haushalt aufgenommen hat. Alle in einem Haushalt aufgenom­
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsarngehalten. Ein zu­
gelaufener' Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von 2
Wochen beim Ordnungsamt der Gemeinde gemeldet wird. Halten mehre­
re Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind.sie Gesamt­
schuldner.

(2) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwah­
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er
nicht nachweisen kann, daß der Hund in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die
Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder
die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von 2 Monaten
überschreitet.

(3) Wird für Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften ein·Hund
gehalten, so gelten diese als Halter.

§3
Steuermaßstab und Steuersatz

(I) Die Steuer beträgt jährlich:

a) für den ersten Hund 60,00 DM
b) für den zweiten Hund 96,.00DM
c) für jeden weiteren Hund 144,00 DM

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 4), werden bei der
Anrechnung der Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die
Steuer ermäßigt wird § 5), gelten als erste Hunde.

§4
Steuerbefreiung

(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet
aufhalten, sind für diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft
besitzen, wenn sie nachweisen können, daß die Hunde in einer anderen
Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer be­
freit sind.

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von.
1. Diensthunden staatlicher oder kommunaler Dienststellen und Einrich­

tungen, deren Unterhaltungskosten überwiegend aus öffentlichen Mit­
teln bestritten werden;

2. Herdengebrauchshunden in d,ererforderlichen Anzahl;
3. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zi­

vilschutzeinheiten gehalten werden;
4. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen

vorübergehend untergebracht sind und nicht auf die Straße gelassen
werden;

5. Blindenfiihrhunden;

6. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe Blinder, Tauber oder hilfloser
Personen unentbehrlich sind, die Steuerbefreiung kann auch von der
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden.

§5
Steuerermißigung

Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte nach § 3 des
Steuersatzes zu ermäßigen für

a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche
von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt lie­
gen;

b) Hunde, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshun­
de verwendet werden und eine Prüfung vor anerkannten Leistungs­
richtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzulegende prüfungs­
zeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein;

c) in besonders begründeten Härtefli.llen (Notwendigkeit der Hundehal­
tung bei geringerem Einkommen).

§6
Allgemeine Voraussetzung

für die Steuerermißigung und die Steuerbefreiung

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich ge­eignet sind,

2. Der Halter in den letzten filnf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraftist,

3. für die Hunde geeigne~e, den Erfordernissen des Tierschutzes entspre,­
chende Unterkunftsräume vorhanden sind,

4. in den Fällen des § 4 Abs. 2 Nr. 6 ordnungsgemäß Bücher über den
Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde gefiihrt und auf
Verlangen vorgelegt werden.



§7
Beginn und Ende der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben, Steuerjahr ist das Kalender­
jahr; in den Fällen der Absätze 2 bis 4 wird die Steuer anteilig erhoben~

(2) Die Steuerpflicht entsteht mit dem Beginn des Kalendermonats, in
dem ein Hund in einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen
wird" frühestens mit Beginn des KalendermonatS in dem er drei Monate
alt wird.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der
Hund abgeschafft wird, abhanden kommt, eingeht oder der Halter weg-
zieht. '

(4) Bei Zuiug entsteht die Steuerpflicht mit Beginn des Kalendermonats,
in dem der Zuzug erfolgt. Absatz 2 bleibt unberührt. Auf Antrag wird die
nachweislich fUrdiesen Zeitraum bereits entrichtete Hundesteuer bis zur
Höhe der nach dieser Satzung rur das Kalenderjahr zu entrichtenden
Steuem angerechnet. Dies gilt sinngemäß, wenn jemand einen versteuer­
ten Hund oder an Stelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder'
eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt.

§8
Fälligkeit der Steuer

Die Steuer wird in halbjährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar und 15.
August eines jeden Jahres fällig.

In den Fällen des § 7 Abs. 2 und 4 ist ein nach Satz 1 flilliger Teilbetrag
innerhalb eines Monats nach Heranziehung zu entrichten.

§9
~eldepflichten

. (1) Wer einen Hund anschaffi oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn bin­
nen 14 Tagen bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. Neugeborene
Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als ange­
schafft. Die Aruneldefrist beginnt im Falle des § 2 Abs. 1 Satz 2 nach Ab­
lauf des zweiten Monats.

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Ta­
gen abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Ab­
meldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung oder eine Steu­
erbefreiung fort, so hat der Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei
der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden mllssen. Dem
Hundehalter ist es nach § 5 der Verordnung zum Schutz gegen die Toll­
wut (Tollwutverordnung vom 23. Mai 1991, BGBI. 1991 I S. 1168 ff)
verboten, über 3 Monate alte Hunde außerhalb geschlossener Räume frei
laufen zu lassen oder mit sich zu fi1hren, wenn sie nicht ein Halsband, ei­
nen Gurt oder ein sonstiges Hundegeschirr tragen, auf oder an dem Name
und Anschrift des Besitzers angegeben sind oder an dem eine Steuermar­
ke befestigt ist. Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten
Grundbesitzes ohne gültige Hundesteuermarke unbeaufsichtigt angetrof­
fen werden, können durch Beauftragte eingefangen werden. Der Halter
eines eingefangenen Hundes soll von dem Einfangen des Hundes in
Kenntnis gesetzt werden. Meldet sich der Halter des Hundes auch auf öf­
fentliche Bekanntmachungen nicht, oder zahlt er die entstandenen Kosten
und die rückständige Hundesteuer nicht, so wird nach § 10 verfahren.

§ 10
Versteigerung

Hunde, fUr die vom Halter die Steuer nicht beigetrieben werden kann
oder die der Hundehalter nicht binnen einer angemessenen Frist ab­
schafft, können eingezogen und versteigert werden. Ein Überschuß des
Versteigerungserlöses über die Steuerschuld und Unkosten des Verfah­
rens wird dem Hundehalter ausgezahlt. Bleibt die Versteigerung erfolg­
los, so kann über den Hund nach freiem Ermessen verfUgt werden.

§1l
Ordn ungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18
Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes.

§12
InkraCttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 1998 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat­
zung vom 17. Dezember 1982 außer Kraft.

Gemeinde Kührstedt
Hanewinkel
Bürgermeister



585.

ZWEITE SATZUNG
vom 29. Oktober 2001 zur Änderung der Satzung
der Gemeinde Kührstedt, Landkreis Cuxhaven,

über die Erhebung von Hundesteuer vom 14. Januar 1998

Auf Grund der § § 6,40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 05. Juni 2001 (Nds. GVBl. S. 348) und des
§ 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung
vom 11. Februar 1992 (Nds. GVBl. S. 29), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23. Juli 1997 (Nds. GVBl. S. 374), hat der Rat der Gemeinde
Kührstedt auf seiner Sitzung am 29. Oktober 2001 folgende Satzung be­
schlossen:

Artikel I
Änderung der Satzung

Die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde
Kührstedt vom 14. Januar 1998 wird in § 3 wie folgt geändert:

,,§3
Steuerrnaßstab und Steuersatz

1. Die Steuer beträgt jährlich:
a) Für den ersten Hund
b) Für den zweiten Hund

c) Für jeden weiteren Hund

Artikel 11
In Kraft treten

36,00 EURO
54,00 EURO
84,00 EURO"

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 0 I. Januar 2002 in Kraft.

Kührstedt, den 29. Oktober 2001

(L.S.)

Gemeinde Kührstedt
Hanewinkel
Bürgermeister


